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den von Ihnen zur Anzeige gebrachten Sachverhalt h_abe ich geprüft, jedoch von der Ein

leitung strafrechtlicher Ermittlungen abgesehen. 

Nach den §§ 152 Abs. 2, 16n Abs. 1 der Strafprozessordnung ist die Staatsanwaltschaft 

nur dann zu einer Aufnahme von ErmittlungerJ. perechtigt, wenn konkrete Anhaltspunkte 

für die Begehung einer Straftat vorliegen. 

Gegenstand Ihrer Strafanzeige ist eine Äußerung des amtierenden Bundeskanzlers und 

Abgeordneten Scholz. Während einer privaten Geburtstagsfeier des Unternehmers und 

ehemaligen FDP-Bundesschatzmeisters Harald Christ in Berlin am . 2. Februar 2025 soll 

der Abgeordnete im laufe einer Diskussion zu den Themen Migration und den Abstim

mungen im Bundestag in Bezug auf die ·Rolle des ·senators für Kultur· und Gesellschaftli

chen Zusammenhalt des Landes Berlin Joe Chialo in der Christlich Demokratischen Union 

(CDU) die Begriffe „Hofnarr'' und „Feigenblatt' verwendet haben. 
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In einer Mitteilung des Parteivorsta~d~s der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

(SPD) wurde der Angezeigte dahingehend zitiert, dass der von ihm ve~andte Begriff „im 

Sprachgebrauch nicht rassistisch konnotiert und (war) von mir auch nie so intendiert" ge

wesen sei. In einem Interview mit-dem Nachrichtenmagazin „Spiegel' äußerte sich der 

Angezeigte u.a. wie folgt: Ein Thema im Gespräch mit dem Senator sei eine mögliche Zu

sammenarbeit der CDU mit der Alternative für Deutschland. (AfD) gewesen. Personen, die 

als „liberale Gesichter" in der CDU bekannt seien, würden „herhalten für eine falsche Poli

tik'. ,,Der erhobene Vorwurf des Rassismus ist absurd und künstlich konstruiert". Er sei 

„aus_ allen Wolken gefallen" gefallen, als er die Berichte_rstattung gesehen habe. ,Alles 

kann man mir vorwerfen, aber ganz sicher nicht, dass ich ein Rassist bin." Er habe das 

Wort Hofnarr schon häufiger benutzt „und auch gegenüber Anderen". Nie habe er die 

"Hofnarr"-Äußerun'g in Verbindung mit der Hautfarbe des Senators gebracht. 

Auch der Senator hat sich mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt: ,,Er be

dauerte in unserem Gespräch, dass seine Aussagen als rassistisch verstanden wurden 

und erklärte, dass er das nicht beabsichtigt habe. Ich habe seine Sichtweise zur Kenntnis 

genommen", gab der Senator bekannt. "Im Übrigen halte ich Olaf Scholz n~cht für einen 

Rassisten. Daran, dass seine Worte herabwürdigend und verletzend waren, ändert dies 

jedoch nichts." Er klärte: ,,Diese Worte haben mich tief getroffert. 

Es besteht unter Berücksichtigung der dargestellten Umstände nach dem derzeitigen 

Stand der Sach- und Rechtslage kein Anfangsverdacht (§ 152 Abs. 2 StPO) gegen den 

Abgeordneten Scholz wegen Beleidigung gern. § 185 StGB, gegen Personen des politi

schen Lebens gerichteter Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung gern. § 188 

StGB oder Volksverhetzung gern. § 130 _Abs. 1 StGB. 

a) Beleidigung (185 StGB) 

Zunächst bestehen keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte für eine Beleidigung· gern. 

§ 185 StGB. 

l=ine Beleidigung setzt einen rechtswidrigen Angriff auf die Ehre einer anderen Person 

durch vorsätzliche Kundgabe der Missachtung voraus. Inhalt der Äußerung muss eine 

Missachtung oder Nichtachtung sein, die den ethischen oder den sozialen Wert einer Per-

. son betreffen kann. Bereits bei der Anwendung und Auslegung des Tatbestandes des 

§ 185 StGB ist dem Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit Rechnung zu tragen (vgl. 
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ausführlich BVerfG; NJW 2020, 2622; NJW-2020, 2629; NJW 2020, 2631;_ NJW 2020, 

2636). 

Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass im Hinblick auf die grundgesetzlich garan

tierte Meinungsfreiheit des Artikel 5 Grundgesetz jedermann das Recht hat, auch in über

spitzter und polemischer Form Kritik zu äußern (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer 

. des Zweiten Senats vom 10 .. Juli 1992 - 2 BvR 1802/91 - in NJW 1992, S. 2750; Beschluss 

der 3. Kammer des zweiten Senats vom 24. September 2009 - 2 BvR· 2179/09). Dass eine 

Aussage scharf und übersteigert formuliert ist, entzieht sie nicht schon per se dem 

Schutzbereich des Grundrechts aus Artikel 5 Grundgesetz. 

Die Wahrung der wertsetzenden Bedeutung der Meinungsfreiheit erfordert daher im Rah

men der auslegungsfähigen Tatbestandsmerkmale des einfachen Rechts, hier konkret der 

Normen des Strafgesetzbuches, regelmäßig eine fallbezogene Abwägung zwischen der 

Bedeutung der Meinungsfreiheit und dem Rang des durch die Meinungsfreiheit beein

trächtigten Rechtsguts. Das Ergebnis dieser Abwägung ist verfassungsrechtlich nicht vor

gegeben, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab (vgl. BVerfG, Beschluss 

der 1. Kammer des Ersten Senats vom 12. Mai 2009 - 1 BvR 2272/04 -). 

Von besonderer Bedeutung ist dabei auch die Frage, ob .es sich um mehrdeutige Aussa

gen handelt, d.h. ob bei der gebotenen Gesamtbetrachtung mehrere lnterpretationsmög

lichkeiten-bes~ehen. Bei der Ermittlung des konkreten Inhalts ein~r mehrdeutigen Aussage 

kann r:1ach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes nicht die zur Verurtei

lung führend~ Deutung zugrunde gelegt werden, wenn andere, ebenfalls mögliche Deu

tungen nicht mit überzeugenden Gründen ausgeschlossen werden können (BVerfG, Be

schluss vom 25.08.1994 - 1 BvR 1423/92). Insoweit ist es unzulässig, sich bei der Beurtei

lung eines Textes ~uf den Wortlaut einzelner Absätze zu beschränken, sondern diese sind 

im Gesamtkontext, in welchen sie gestellt wurden, zu berücksichtigen (BVerfG, NStZ 

1985, 211, 213). Er wird vielmehr auch von dem sprachlichen Kontext, in dem die umstrit

tene Äußerung steht, und den Begleitumstäl'.lden, u·nter denen sie fällt, bestimmt, soweit 

.diese.für die Rezipienten erkennbar waren (BVerfG, Beschluss vom 10. Oktober· 1995 - 1 

BvR 1476/91). 

Unter Anwendung dieses verfassungsrechtlichen Maßstabs zur Ermittlung des konkreten 

Sinns der Äußerung des Abgeordneten aus der. maßgeblichen Sicht eines verständigen 

und z_ur Gesamtbetrachtung bereiten Beobachters ist die Äußerung jedenfalls nicht niit der 

erforderlichen Sicherheit als abschätziae Äußeruna in Bezua auf die Hautfarbe des Sena-
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tors zu verstehen, denn die Angaben des Abgeordneten Scholz zu seinem sowohl • abs

trakten Verständnis des Begriffs „Hofnarr" als auch zur der konkreten verfahrensgegen

ständlichen Verwendung dieser Begriffs können nach den dargestellten verfassungsrecht

lichen Grundsätzen nicht als mögliche Deutung ausgeschlossen werden. 

Auch im Übrigen versteht man unter dem Begriff Hofnarr laut Duden einen Spaßmacher, 

der insbesondere vom 16. bis 18 .. Jahrhundert am Hof die Menschen unterhalten hat. Die 

Bezeichnung Feigenblatt wird hingegen zur Beschreibung von etwas genutzt, was als Tar

nung od~r Verhüllung dient. Nach den übereinstimmenden Angaben des Abgeordneten 

Scholz sowie des Senators fielen die Äußerungen im Zusammenhang mit einer Auseinan

dersetzung über das Thema Migration und einer Abstimmung in Deutschen Bundestag. 

Unmitte.lbar vor der Veranstaltung und damit auch der Äußerung, hatte der Bundestag ei

nen Antrag der CDU zur Migration erstmals mit einer Mehrheit auch mit Stimmen der Pa~

lei Alte~native für Deutschland beschlossen. Dies hatte eine erhebliche öffentliche Debatte 

zum Einsturz _der sogenannten „Brandmauer", d.h. der Abgrenzung zwischen demokrati

schen Parteien und extremistischen oder radikalen politischen Kräften, zur Folge. Insoweit 

stellt sich die Äußerung in diesem Sachzusammenh~ng und insbesondere auch in Verbin

dung mit der ebenfalls erfolgten Bezeichnung als „Feigenblatt" als kritische Auseinander-
- , 

setzung mit den - aus Sicht des· Abgeordneten - bestehenden Widersprüchen zwischen 

den politischen Überzeugungen und dem Wirken des von dem. Abgeordneten als liberal 

geschätzten Senators und dem seiner Partei dar. Letztlich ist die Äußerung nach der nach 

den verfassungsrechtlich Vorgaben gebotenen Auslegung mithin nicht als Missachtung 

der Person des Senators, sondern vielmehr als Kritik an seiner Partei CDU zu verstehen. 

b) Gegen. Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede 

und Verleumdung (188 StGB) • 

Konkrete Anhaltspunkte für eine Strafbarkeit wegen_§ 188 StGB sind ebenfalls nicht gege

ben. Wegen § .188 StGB wird bestraft, wer gegen eine im politischen Leben des Volkes 

stehende Person öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts(§ 

11 Absatz 3) eine Beleidigung (§ 185) aus Beweggründen begeht, die mit der Stellung des 

Beleidigten im öffentlichen Leben zusammenhängen, und die Tat geeignet ist, ~ein öffent- . 

liches Wirken erheblich zu erschwere. 

Auch den bereits dargestellten Gründen liegen bereits die Voraussetzungen einer Beleidi

gung gern. § 185 StGB nicht vor. 
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c) Volksverhetzung (§130 StGB) 

Es liegen auch keine tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Strafbarkeit wegen Volksver

hetzung vor. Strafbar wegen Volksverhetzung - in der hier einzig in Betracht kommenden 

Variante des § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB -- macht sich , wer die Menschenwürde anderer 

dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen 

Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem 

Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet. 

Es muss sich dabei um eine besonders qualifizierte Beeinträchtigung handeln, die durch 

ein gesteigertes Maß an Gehässigkeit und Rohheit gekennzeichnet sein muss, und durch 

die die Angehörigen des betreffenden Bevölkerungsteils oder der betreffenden Gruppe in 

ihren grundlegenden Lebensrechten als gleichwertige Persönlichkeiten in der Gemein

schaft verletzt werden und der unverzichtbare Bereich ihres Persönlichkeitskerns sozial 

abgewertet wird (vgl. BGH, Urteil vom 19. Januar 1989 - 1 StR 641/88 - , BGHSt 36, 83-

91). Bei der Prüfung, ob die angezeigten Äußerungen diese Qualität erfüllen, ist erneut 

eine der Meinungsfreiheit gerecht werdende Ermittlung des Sinns der infrage stehenden 

Äußerung erforderlich (vgl. BVerfG, Beschluss vom 6. September 2000 - 1 BvR 1056/95 -

, Rn . 36, juris). Insoweit liegen auch diese Voraussetzungen unter Berücksichtigung der 

Darstellung unter a) ersichtlich nicht vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

S sanwältin 
' 




